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Wertpapierinstituts-Inhaberkontrollverordnung verkündetWertpapierinstituts-Inhaberkontrollverordnung verkündet

Die Wertpapierinstituts-Inhaberkontrollverordnung (WpI-InhKontrollV) Wertpapierinstituts-Inhaberkontrollverordnung (WpI-InhKontrollV) ist am 15. Januar 2024 im
BundesgesetzblattBundesgesetzblatt verkündet worden. Sie tritt am 16. Januar 2024 in Kraft.

Die WpI-InhKontrollV betrifft jedes Wertpapierinstitut, an dem eine bedeutende Beteiligunbetrifft jedes Wertpapierinstitut, an dem eine bedeutende Beteiligung im Sinne des
§ 2 Absatz 23 WpIG erworben, verändert oder aufgegebenerworben, verändert oder aufgegeben werden soll oder eine bedeutende Beteiligung
im Sinne des § 2 Absatz 23 des WpIG unabsichtlich erworben, verändert oder aufgegeben wurde.
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